
 

 

Einladung 

zu unserem Turnier 

Saisonstart 2020 

am Samstag den 28.03.2020 

Warmschießen/Einschreiben ab 9:00 Uhr 

Start des Turniers 10:00 Uhr 



 

Gruppen:                         Startgebühr: 

1 Gruppe Männer (nach Bogenklassen)     15,00 € 
2 Gruppe Frauen    (nach Bogenklassen)    15,00 € 

(Gruppe 3,4 und 5 ohne Einteilung Bogenklasse) 
3 Gruppe Neueinsteiger 2019      15,00 €  
4 Gruppe Jugend 15 Jahre bis einschl. 18 Jahre   10,00 € 
5 Kinder bis 14 Jahre        10,00 € 

Bogenklasse: 
BHR   Bowhunter Recurve 
LB    Langbogen nur Holzpfeile mit Naturfedern 
PB   Primitivbogen (Self Bow/Reiterbogen 
   nur Holzpfeile mit Naturfedern) 
   Pfeilauflage Handrücken, Nockpunkt ist erlaubt.    
 
Abschusspflücke: 
Rot Gruppe   1 und 2 
Blau Gruppe 3 und 4 
Gelb Gruppe 5 
28 3D-Ziele, Gruppenstärke max. 6 Personen 
Wertung 20/16, 14/10, 8/4 

 
Anmeldung: 
Anmeldung erfolgt durch Mailanschreiben. info@vph-mugler.de   
Folgenden Informationen im Mail werden benötigt. 
Vor- und Zuname und die jeweilige Gruppen Nr. wie oben aufgeführt, sowie für 
Gruppe 1 und 2 die Bogenklasse. 
Nach Eingang des Mails, erhalten Ihr eine Anmeldebestätigung und die 
Bankdaten zur Überweisung der Startgebühr. 
Eine Rückzahlung bei Nichterscheinen erfolgt nicht! 
Preise: 
In jeder Gruppe erhalten die ersten 3 Sieger einen Preis, Kinder und Jugendliche 
zusätzlich eine Urkunde. Lasst Euch überraschen. 
Essen/Getränke:  
Natürlich sind wir für diesen Tag mit Essen/Getränken, Kaffee, Tee, Kuchen auf 
Euch gut vorbereitet. 
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Jeder Schütze ist für seinen Schuss verantwortlich. Es gelten die allgemein bekannten 
Sicherheitsbestimmungen, die einzuhalten sind. Wir werden am Turniertag nochmals  
darauf hinweisen. 
Besonders wichtig in Kürze: 
Achtet auf das freie Schussfeld, nicht über dem Kopf ausziehen, Absicherung beim Pfeile suchen, nicht 
gegen die Laufrichtung des Parcours gehen. Wir sind im Gelände, festes Schuhwerk ist erforderlich. Eine 
Haftpflichtversicherung des Schützen ist für die Teilnahme Voraussetzung.  
Während des Turniers werden Fotos und ggf. auch Videos gemacht. Mit eurer Anmeldung gebt ihr uns die 
Genehmigung, diese auf der Homepage und auf unserem Facebook-Auftritt  zu veröffentlichen. Wer nicht 
auf Bildern erscheinen möchte, sagt dies bitte den Fotografen und macht uns ausdrücklich bereits vor 
Turnierbeginn darauf aufmerksam!  Wir werden bei der Einteilung nochmals hierzu gesondert eine 
Einwilligung einholen. 
 
Außerdem habt ihr nach Veröffentlichung der Bilder natürlich auch noch die Möglichkeit, die Löschung zu 
verlangen. Wir würden diese dann veranlassen auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite.  
.  
Weiterhin werden wir Ergebnislisten veröffentlichen. Wenn ihr dieses nicht möchtet, bitte auf der 
Schießkarte vermerken.  
 
Die Teilnahmebedingungen zur Haftung  haben wir gesondert angefügt. Mit der Anmeldung zum Turnier 
werden diese Bedingungen akzeptiert. 
 
Haftung des Veranstalters 
 
a) Der Veranstalter haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Veranstalter 
oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen,  sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.  

b) Der Veranstalter haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit 
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung 
des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist.  

Das Gleiche gilt, wenn dem Veranstalter Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Er 
haftet jedoch nur, soweit die Schäden, typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 
Eine weitergehende Haftung des Veranstalters ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder 
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.  

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

 

Veranstalter: 

 


